
geſchehen Deleger die Vorführung für mannlche und weibliche Be
er g9  nn gegeben wird

Gabriel (Mödling F. Böhm 8. V. D
VII (Ueber die Abfaſſung von Teſtamenten.) Vorbemerkung.

Man ſollte glauben, daß die einfachen Vorſchriften unſeres bürgerlichen
Geſetzbuches U  .  ber die aſſung von Eſtamenten allgemein eékannt
wären und beobachtet würden. Leider findet man noch immer zah
reiche älle, mn denen eine ganz unhegreifliche Nachläſſigkeit be
klagen iſt Den Vorteil hat n vielen Fällen der aat, welcher beim
angel näherer Verwandter als lachender Erbe auftritt.

Auch In geiſtlichen Kreiſen herrſcht da oft eine gewaltige Unwiſ

ſen
eit Da war emn infulierter Würdenträger rettungslos erkrankt; erdiktierte ſeinem Sekretär eine ange Reihe letztwilliger Verfügungen;

keiner von den beiden Herren daran, noch zwei Zeugen herbei⸗
Urufen, das Teſtament war natürlich ungültig.

Ein Pfarrer wird 3u einem Kranken gerufen, der ihm ſeinen letzten
illen mitteilt; der Herr Pfarrer notiert ſich fleißig mn ſein otiz
buch und wundert ſich dann, daß eine Aufſchreibungen bei der Geri
verhandlung als völlkommen wertlos bezeichnet werden! chts
V kommen nULr allzu häufig vor, ſind aber ſehr edauer

lich; hat der Seelſorger bei der richtung des ungültigen Teſtamente
mitgewirkt, ſo iſt ES begreiflich, wenn ſich der Unwille der durchgefal—lenen Erbsanwärter ſeine Perſon richtet. Derartige orfällekönnen aber Ei vermieden werden, wenn der Seelſorger ſich die
Beſtimmungen des Geſetzes vor ugen hält

Teſtamente und Ko dizille. Teſtament Im eigentlichen Sinne
iſt jene letztwillige Verfügung, mn welcher jemand 3zUm ganzen Nachlaß
oder Teilen esſelben als Erbe eingeſe wird, während Im Kodizill
nur einzelne Vermögensſtücke, beſtimmte en oder Heträgehinterlaſſen werden. Das Teſtament enthält Erbseinſetzungen, das Ko
dizill nur Vermächtniſſe bder Legate; natürli kann auch M Eſta
mente neben der Erbseinſetzung die Entrichtung von Legaten angeordnetwerden Die Vorausſetzungen für die Gültigkeit einer letztwilligen An
ordnung ſind in beiden ällen ieſelben. Der Unterſchied iſt inſoferne
wichtig, als Eein Teſtament Aurch Eein Teſtament aufgehoben wird;Emn früheres odizi wird nicht aufgehoben, ſoweit dies nicht QAus dem
ſpäteren Teſtamente erſichtlich iſt, ebenſowenig ird ern Teſtament durch
ein Kodizill Iin ſeiner Gültigkeit berührt Enthält aber die pätere An

mentes
ordnung eine Erbseinſetzung, ſo rliſcht die Gültigkeit des EN Eſta

Geſetzliche ＋

olge Wenn kein Teſtament gemacht wird, tritt
die geſetzliche rbfolge Een Der Kreis der Erbberechtigten iſt durch die

Vorſchriften ehr Eng gegogen Geſetzliche Erhen ſind zunächſtdiejenigen, die mit dem Verſtorbenen mn erſter Linie verwandt ſind,
nämlich die Kinder und ihre Nachkommen, mn weiter Linie die Eltern
und deren Nachkommen, in ritter Linie die Großeltern und deren
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ſt in dieſen drei Ainien niemand Am Leben, ſo kommen
nuLr noch die Tgrozeltern in Betracht, aber nicht mehr deren Nach
kommen, die vierte Linie rd alſo nUuLr mn den ſeltenſten Ausnahms⸗
föllen erben. Jede frühere Linie chließt die folgende aus Der hinter⸗
laſſene egatte erhält, wenn Kinder vorhanden ſind, ein Viertel, onſt
die Hälfte des ＋

AffC8 und überdies den auf Nachkommen von Groß
eltern entfallenden Anteil, alſo das anze, wenn keine Eltern oder Nach
kommen erſelben Cben ſind Bei unehelichen Kindern Iomm nur

die mütterliche Verwandtſchaft In Betracht. Wenn keine erbberechtigten
Verwandten da ſind, ſteckt die der Q ein; Iim Staatsvor
nſchlag iſt hiefür eine eigene Poſt eingeſetzt. Dieſe älle werden ſehr
häufig ſein, weil der Kreis der erbberechtigten Verwandten ſeit dem
Jahre 1916 außerordentlich eingeſchränkt worden iſt Bei
Geiſtlichen, die bei einer Kirche bleibend angeſtellt ſind, erhält die
ein Drittel, der Armenfonds der Aufenthaltsgemeinde ein Drittel und
das Drittel den Verwandten 3u, E bei nachgewieſener
rmu auch auf Beteiligung aus dem Drittel des Armenfonds Anſpruch
rheben können. ſt der Geiſtliche aber nicht ei end angeſtellt, ſo er

halten das Kirchendrittel die Verwandten
Wer ſoll Teſtament machen? Antwort Jedermann, der

ſein Vermögen nicht ſo verwendet wiſſen will, wie ES bei der
geſetzlichen rbfolge ertei würde Vor allem aber ſoll jeder, der einiges
Vermögen beſitzt, aber keine Verwandten, ſo bald als möglich Teſtament
machen; jedermann wird gewiß verhindern wollen, daß ſein oft ſauer
erſpartes Vermögen vom unergründlichen en des Fiskus *  un
gen wird und jedermann wird eine nützlichere Verwendung für ſein
Geld 3u finden wiſſen Da en ſich mancher ſo lei  in, ich habe 10 noch
Verwandte; aber auch Perſonen, die man Im Sprachgebrauch noch Als
nahe verwandt bezeichnet, ſind ni mehr erbberechtigt. Jemand hat

eine Schweſter ſeines Großvaters und die Hinder oder nre  CL
ſelben mn ſeinem Haus, EL ſtirbt ohne Teſtament, das Vermögen 2
der Q ein Wenn der eingeſetzte Erbe vor dem eſtator ſtirbt, iſt
die Erbeinſetzung hinfällig, und die Erbſchaften erhalten nicht etwa die
Kinder des rben, ondern die übrigen eingeſetzten oder die geſetzlichen
Tben. In dieſer Richtung gibt 0 ittere Enttäuſchungen, weil der
aſſer, ſo nenn man den Verſtorbenen m der Gerichtsſprache, ſich
beim Tode ſeines Verwandten eruhigt hat, daß das dieſem zugedachte
Vermögen hnehin ſeinen Kindern zufallen werde und infolgedeſſen
die kleine Mühe der Teſtamentsänderung cheute. Man ente aber auf
alle Möglichkeiten. Da war einmal eun Ehepaar, Beſitzer eines Land
wirtshauſes. Bei der Heirat wurde Teſtament erri  er, in dem die
beiden Ehegatten für den Fall des kinderloſen Cben ſich gegenſeitig
als Univerſalerben einſetzten. Die Beiden hauſten wohl 30 V  O  ahre auf
ihrem Anweſen, Kinder 0 ihnen der Himmel nicht geſchenkt, n tebe
und Treue lebten ſie miteinander, das Vermögen mehrte ſich und gar
manches Sparkaſſebu und Wertpapier war m der Kaſſe Da au der
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Mann ſeine Frau nahm ſich dieſen Verluſt 5 Herzen, daß ſie rüb
ſinnig wurde und den Tod Waſſer Die Frau hatte nach dem
Teſtament C8 von ihrem ann geerbt ſie keine erbberechtigten
Verwandten und nUun 1 der — als lachender Erbe nicht bloß
das Vermögen der Frau ondern auch das des Mannes war ſeiner
Verwandtſchaft berloren Alſo man ente auf alle möglichen älle und
treffe beizeiten orſorge

Aeußere TIM Die Vorſchriften ber die äußere Form
Teſtamente oder Kodizilles ſind ſehr einfach, ſie müſſen aber ſehr genau
eingehalten werden, da Ern leiner Verſtoß das Teſtament ungültig
machen kann. Man kann gerichtlich oder außergerichtlich teſtieren; die
gerichtliche Form i'ſt nuLr notwendig, Enn der Eſtator noch nicht 18 Jahre
Alt iſt Außergerichtlich kann man ſchriftlich und ohne Zeugen teſtieren,
muß aber dieſem das Teſtament oder Kodizill eigenhändig
ſchreiben (natürlich nicht mit der Schreibmaſchine) und mit ſeinem Namen
unterſchreiben. Man ſetze zur Vermeidung von Streitigkeiten auch das
Qatum bei unbedingt notwendig iſt ES nicht

Wer mit der eder nicht gut umzugehen vermag, kann ſich das
Teſtament von jemand anderem ſchreiben laſſen Dann muß EL das
Schriftſtück eigenhändig unterſchreiben und vor drei ähigen Zeugen
wovdon wenigſtens 3wer zugleich geg  wärtig ſein müſſen ausdrücklich
erklären, daß der Aufſatz ſeinen letzten illen enthält. Endlich müſſen
ſich die Zeugen entweder inwendig oder von außen, mmer aber auf
der Urkunde ſelbſt und nicht etwa auf dem Umſchlag, mit duf
ihre Eigenſchaft als Zeugen hinweiſenden Aſd Unterſchreiben. Den
nhalt des Teſtamente braucht der euge nicht wiſſen

Wenn der Erblaſſer nicht ſchreiben kann, ſetzt Er ſein Handzeichen
bei und der Zeugen ſetzt den Namen des Erblaſſers als ſcamens
Unterfertiger bei Wenn aber der blaſſer nicht leſen kann ſei EeS daß
EL C6 nicht gelernt oder daß EU In. iſt ſo muß EL ſich den Aufſatz von

Zeugen Gegenwart der anderen 2 den 5,  nhalt Eeln
geſehen haben brleſen laſſen und bekräftigen, daß erſelbe ſeinem
Willen ge ſei Der reiber des kann euge ſein vor
leſen muß aber Eln anderer, onſt iſt das Teſtament ungültig

Vom mündlichen Teſtament Wer mundli teſtiert, muß vor
drei fähig „V zugleich 0  9 ſind ernſtli ſeinen
letzten illen erklären die Zeugen ſollen ich die Erklärungen des Erb
aſſers ISsbald au  relben denn ſie müſſen ber Verlangen den Inhalt
der Erklärung übereinſtimmend bei Gericht eeiden können On iſt
das Teſtament ungültig

Eert  1 Ees Teſtament Wie Diu ſchon gehört Aben kann
ene Perſon zwiſchen und Jahren nUr bei Gericht Ern Teſtament
errichten. Es können auch andere eute 3u Gericht gehen und dort Teſta
ment errichten laſſen, man edenke aber, daß die Richter beſonders jetzt
vielfach mit anderen ſchäften überlaſte ſind und daher nicht EI
die Zeit aufbringen, die Verhältniſſe des 0  2 mit Ruhe be⸗
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prechen 3u können. Bei verwickelten Angelegenheiten kann man hiezu
mitunter ſehr ange Zeit benötigen.

Wenn ES ſich ſchwierige Fragen handelt, ſo wende man ſich
Re  Skundig

Von den Zeugen Wir haben oben von ähigen Zeugen 9e
ſprochen Es iſt ohneweiters klar, daß man verrückte, blinde, Qu oder
ſtumme Perſonen, oder ſolche, Ee die Sprache des Erblaſſers nicht
verſtehen, bei Teſtamentserrichtungen nicht beiziehen kann auch Per
ſonen Uunter Jahren ſind als Zeugen nicht verwendbar Jemand der
ſelbſt als Erbe oder Legatar Teſtamente erſchein iſt Rückſicht
des ihm zugedachten aſſes kein fähiger euge, ebenſowenig deſſen

Eltern Kinder Geſchwiſter oder gleichem4 verſchwägerte
Perſonen und die beſoldeten ausgenoſſen Wenn ſchon Ene

Perſon als euge beigezogen würde, müßten die ihn betreffenden An
ordnungen vom aſſer eigenhändig geſchrieben oder durch drei andere
fähige Zeugen beſtätigt werden Früher auch Frauen und Mit
lieder geiſtlicher en unfähige Zeugen ies gilt nicht mehr für C
mente die nach dem Oktober 1914 erri  E wurden Ebenſo war
vor dieſer Zeit als euge ausgeſchloſſen, wer einmal Verbrechens
des etruges oder anderen Verbrechens QAus Gewinnſucht ver
Tteilt worden war

Begünſtigte Teſtamente Auf Schiffahrten oder rten
die Peſt oder hnliche anſteckende Seuchen herrſchen, dann für oldaten
ind Erleichterungen! Geſetze vorgeſehen, die Uuns aber hier nicht weiter
intereſſieren.

Fehlerhafte Teſtamente Wenn Emn 8eſetzliches Erforderni nicht
beachtet wird iſt das Teſtament ungültig Man erlebt da oft die merk
würdigſten en So iſt Emn rte als Teſtament gültig, wenn der
Briefſchreiber ſeine Unterſchri beiſetzt chreibt EL Aber anſtatt des
Namens „Dein Vater“ ſo hat das Teſtament keine Gültigkeit
eil das Geſetz ausdrücklich die Unterfertigung mit dem Namen verlangt.
Wenn EL nur den Vornamen chreibt, ſo kann über die Gültigkeit Ein
Prozeß geführt werden. der E8 unterläßt Emn euge QAus Nachläſſigkeit,
ſeinem Namen den Beiſatz anzufügen, durch den EL ſich als euge des
letzten Willens enntli macht; das Teſtament iſt ungültig Wenn ES

2 „als euge der Unterſchrift“ ſo gibt ES über die Gültigkeit
Prozeß mit zweifelhaftem Ausgang Wie oft findet man

ente mit nur zwei Zeugen; ſie ſind vollkommen ungültig und wert
1os der E8 machen mehrere Perſonen gleichzeitig Eln Teſtament
ſie ſich gegenſeitig als Een einſetzen dies Imm mitunter bei Ge
iſtern vor das Teſtament iſt ungültig; nuLr bei Ehegatten iſt Ene

derartige Teſtamentsform zuläſſig Alſo beim Teſtamentmachen größte
Vorſicht on iſt das Teſtament ungültig

Inhalt des Teſtamentes Wer ſein Teſtament erri  32 faſſ
dasſelbe derartig ab daß ſein ganz klar zur Geltung gelangt und
man nicht nach ſeinem Tode darüber ſtreiten kann, was der Erblaſſer

„Theol.⸗prakt Quartalſchrift“ 1923
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eigentlich gewollt hat. Dieſer kann ja nicht mehr Auskunft — — Man

kann dieſe oder jene Einleitung ſchreiben, aber notwendig iſt ſie nicht,

weſentlich iſt nur, daß genau beſtimmt wird, wer als Erbe des Nachlaſſes

ganz oder zu einem Teile berufen wird und wer Legate erhalten ſoll;

darüber ſoll volle Klarheit herrſchen.

Es kann vorkommen, daß der Erblaſſer im

Unklaren darüber iſt,

wie groß ſein Vermögen iſt. Wenn er in dieſem Falle ſicher gehen will,

ſo kann er dem Erben ein ſogenanntes Vorauslegat vermachen. Dies

hat dann die Wirkung, daß der Erbe, wenn die Erbſchaft nicht für alle

Legate ausreicht, wenigſtens auf das Vorauslegat den entſprechenden

Anteil erhält. Man kann alſo ganz ruhig ſchreiben: Ich ſetze den N. N.

zum Alleinerben meines Nachlaſſes ein und vermache ihm im voraus

den Betrag von

.. Kronen. Auch da gilt, wie in allen Fällen, das

Wort: Nur deutlich und klar!

Innsbruck.

Rechtsanwalt Dr Greiter.

Mittelungen.

An dieſer Stelle werden u. a. Anfragen an die Redaktion erledigt,

pruchen können; ſie ſind durch ein Sternchen ()

die allgemeines i beanſ

gekennzeichnet.

I. (De „copula dimidiata“.) Die holländiſche Zeitſchrift „Neder⸗

landſche Katholieke Stemmen“ veröffentlicht im Februarheft des laufen⸗

den Jahrganges eine Antwort des 8. Okkicium vom 1. Dezember 1922,

in der die Anſicht verworfen wird, daß die ſogenannte „copula dimi-

diata“ von den Beichtvätern uneingeſchränkt und unterſchiedslos bekannt⸗

gemacht oder angeraten werden dürfe.

Der Wortlaut der Antwort iſt folgender:

Suprema Sacra Congreg. Sancti Officii

(Num-protoc. 428. 1921)

Romae, die 1. Dec. 192².

Illme ae Revme Domine.

In generali consessu habito feria IV, die 22 elapsi Novembris,

proposita fuerunt tria dubia ab Amplitudine Tua nomine Episcopatus

Neerlandiae ad hane Supremam Congregationem Sancti Officii trans-

missa. Id est:

I. An tolerari possit confessarios sponte sua docere praxim copulae

dimidiatae, illamque suadere promiscue omnibus poenitentibus, qui

timent ne proles numerosior nascatur.

II. An carpendus sit confessarius qui, omnibus remediis ad poeni-

tentem matrimonio abutentem ab hoe malo avertendum frustra ten⸗

tatis, docet exercere copulam dimidiatam ad peccata mortalia prae-

cavenda.

III. An carpendus sit confessarius, qui in eireumstantiis sub II,

copulam S poenitenti aliunde notam suadet vel poenitentieigentlich gewollt hat Dieſer kann 1 nicht mehr Auskunft geben. Man
kann dieſe oder jene Einleitung ſchreiben, aber notwendig iſt ſie nicht,
weſentlich iſt nUr, daß genau eſtimm wird, wer ls Erbe des ＋

aſſe
ganz oder 3u einem Cile berufen wird und wer Legate erhalten ſoll;
darüber ſoll arhei herrſchen

Es kann vorkommen, daß der Erblaſſer Iim ntlaren darüber iſt,
wie groß ſein Vermögen iſt Wenn eLW mn dieſem icher gehen will,
ſo kann EL dem en ein ſogenannte Vorauslegat vermachen. ies
hat dann die Wirkung, daß der Erbe, wenn die Erbſchaft nicht für alle
Legate ausreicht, wenigſtens auf das Vorauslega den entſprechenden
Anteil erhält. Man kann alſo ganz ruhig ſchreiben: ſetze den
zum Alleinerben meines aſſe ein und vermache ihm Im voraus
den Betrag vbon Kronen Auch da gilt, wie in allen Fällen, das
Wort Nur deutlich und ar!

Innsbruck. Rechtsanwalt Dir Greiter

Mitteilungen.
An dieſer werden U. nfragen die Redaktion erledigt,

pruchen können 5 ſie ſind durch ein Sternchen 7die allgemeineseean
gekennzeichnet.

(De „COpUla dimidiata“. Die holländiſche Zeitſchrift 7  eder
andſche Katholieke Stemmen“ veröffentlicht Im Februarhe des laufen⸗
den Jahrganges eine Antwort des Offieium vom ezember 192²,
n der die Anſicht verworfen wird, daß die ſogenannte „COpula dimi⸗
diata“ von den Beichtvätern uneingeſchränkt und unterſchiedslos ekannt
gemacht oder angeraten werden Urſe

Der Wortlaut der N  br iſt folgender:
Suprema Sacra Congreg. Sanctl OFfieii

(Num-protoe. 428 Romae, die Dee 92²me 0 Revme Domine.
In generali COnSeSSU habito feria 1  7 die 22 elapsi Novembris,

proposita lerunt tria 1 a5 Amplitudine TPua nomine Episcopatus
Neerlandiae 20 hane Supremam Congregationem Sancti OFfieii ralls-
missa. I eSt.

ANn tolerari possit COnfessarios sponte 8Sua docere Praxim Copulae
dimidiatae, ilamque Suadere promiscue 0mnibus poenitentibus, qui
timent proles numerosior nascatur

II An carpendus Sit Confessarius qui, O0mnibus remediis 20 poeni—⸗
tentem matrimonio abutentem ab h0oE malo avertendum rustra ten-
tatis, docet COpulam dimidiatam ad eCCatd mortalia DI.
Cavenda.

III ANn carpendus Sit cConfessarius, qui Mn eireumstantiis Sub I.
Copulam dimidiatam poenitenti aliunde notam sSuadet vel poenitent!

X.


